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2. Instanz

Aktenzeichen L 12 RA 27/00
Datum 04.09.2001

3. Instanz

Datum -

Die Berufung des KlÃ¤gers gegen das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 20. MÃ¤rz
2000 wird zurÃ¼ckgewiesen. Kosten sind auch fÃ¼r das Berufungsverfahren nicht
zu erstatten. Die Revision wird nicht zugelassen. 

Tatbestand:

Der KlÃ¤ger erstrebt die GewÃ¤hrung einer Witwerrente.

Der KlÃ¤ger ist Witwer; seine 1930 geborene, mit ihm seit 1956 bis zu ihrem Tode
verheiratete und bei der Beklagten versicherte Ehefrau starb 1981.

Der KlÃ¤ger betrieb auf einem seiner Frau und ihm je zur HÃ¤lfte gehÃ¶renden
GrundstÃ¼ck, auf dem die Familie (einschlieÃ�lich der Eltern der Ehefrau) auch
wohnte, ein Unternehmen zur Herstellung von Lederwaren. Nach einem im MÃ¤rz
1983 erstellten Wertgutachten hatte dieses mit einem Wohn-GeschÃ¤ftshaus
bebaute GrundstÃ¼ck zu jener Zeit einen Verkehrswert von 1.024.000,- DM; es war
zu diesem Zeitpunkt mit Grundschulden in HÃ¶he von mehr als 500.000,- DM
belastet. Sein Unternehmen gab der KlÃ¤ger 1985 auf. Das (zu dieser Zeit dem
KlÃ¤ger zu drei Vierteln gehÃ¶rende) GrundstÃ¼ck wurde im September 1986
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zwangsversteigert, wobei 550.600,- DM erlÃ¶st wurden.

Ab dem 1. MÃ¤rz 1986 war der KlÃ¤ger (wieder) versicherungspflichtig
beschÃ¤ftigt. Seit dem 1. Dezember 1995 bezieht er Altersrente.

Die Ehefrau des KlÃ¤gers fÃ¼hrte vor ihrem Tod und der Zeit ihrer davor liegenden
Erkrankung den Haushalt und arbeitete auÃ�erdem im Betrieb des KlÃ¤gers. Seit
MÃ¤rz 1976 wurden fÃ¼r sie (wieder) BeitrÃ¤ge fÃ¼r eine versicherungspflichtige
BeschÃ¤ftigung entrichtet, und zwar bis Ende 1976 fÃ¼r ein monatliches Entgelt
von 675,- DM, ab Januar 1977 bis einschlieÃ�lich Dezember 1980 fÃ¼r ein Entgelt
von 750,- DM monatlich.

Am 11. September 1995 beantragte der KlÃ¤ger die GewÃ¤hrung einer
Witwerrente. Dabei gab er an, vor und bis zum Tode seiner Ehefrau selbstÃ¤ndig
gewesen zu sein, jedoch nur Verluste erwirtschaftet zu haben. Zum Unterhalt der
Familie habe ausschlieÃ�lich seine Ehefrau beigetragen, die an fÃ¼nf Tagen in der
Woche jeweils drei Stunden in seinem Unternehmen fÃ¼r ein monatliches
Arbeitsentgelt von 750,- DM gearbeitet und daneben den Haushalt gefÃ¼hrt habe.
Ab MÃ¤rz 1981 bis zu ihrem Tode sei sie krank und bettlÃ¤gerig gewesen und habe
sich im Krankenhaus aufgehalten.

Mit Bescheid vom 5. Juni 1996 lehnte die Beklagte die GewÃ¤hrung einer
Witwerrente ab, da nicht nachgewiesen sei, dass die verstorbene Ehefrau des
KlÃ¤gers im letzten wirtschaftlichen Dauerzustand vor ihrem Tode Ã¼berwiegend
den Unterhalt der Familie bestritten habe.

Die nach erfolglosem Widerspruchsverfahren (Widerspruchsbescheid vom 23.
Dezember 1996) am 21. MÃ¤rz 1997 erhobene Klage, zu deren BegrÃ¼ndung der
KlÃ¤ger vorgetragen hat, dass den Unterhalt fÃ¼r die Familie bis zu ihrem Tode
seine Ehefrau bestritten habe, da er dazu wegen der Verluste aus seiner TÃ¤tigkeit
nicht in der Lage gewesen sei, und Durchschriften von SteuererklÃ¤rungen fÃ¼r die
Jahre 1980 und 1981 sowie eine betriebswirtschaftliche Auswertung zum 31.
Dezember 1981 eingereicht hat, hat das Sozialgericht, dem das Finanzamt L
mitgeteilt hatte, dass irgendwelche den KlÃ¤ger betreffende Unterlagen dort nicht
vorhanden seien, durch Urteil vom 20. MÃ¤rz 2000 abgewiesen. Zur BegrÃ¼ndung
hat es ausgefÃ¼hrt, dass, wenn â�� wie hier â�� eine Versicherte vor dem 1. Januar
1986 gestorben sei, nach Â§ 303 des Sechsten Buchs des Sozialgesetzbuches (SGB
VI) Anspruch auf eine Witwerrente unter den sonstigen Voraussetzungen des
geltenden Rechts nur bestehe, wenn die Verstorbene den Unterhalt ihrer Familie im
letzten wirtschaftlichen Dauerzustand vor dem Tode Ã¼berwiegend bestritten habe.
Dies sei hier nicht nachgewiesen. Auch wenn davon auszugehen sei, dass sie
seinerzeit tatsÃ¤chlich ein monatlichen Bruttoeinkommen von 750,- DM gehabt
habe, sei nicht nachweisbar, dass sie damit den Unterhalt der Familie
Ã¼berwiegend bestritten habe, da sich das eigene Einkommen des KlÃ¤gers bzw.
die Unterhaltsleistungen Dritter nicht nachweisen lieÃ�en. Der KlÃ¤ger habe dazu
widersprÃ¼chliche Angaben gemacht. DarÃ¼ber hinaus begegneten seine
Einlassungen erheblichen Bedenken. Anhand der Angaben in den vom KlÃ¤ger
Ã¼berreichten SteuererklÃ¤rungen liege es auf der Hand, dass die Familie noch
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Ã¼ber weitere EinkÃ¼nfte als die der Ehefrau des KlÃ¤gers verfÃ¼gt haben
mÃ¼sse.

Gegen das ihm am 1. August 2000 in der Tschechischen Republik zugestellte Urteil
richtet sich die am 4. September 2000 eingelegte Berufung des KlÃ¤gers. Zu deren
BegrÃ¼ndung wiederholt er, dass er in den Jahren 1980 und 1981 aus seiner
selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit nur Verluste erzielt habe und deshalb nicht in der Lage
gewesen sei, den Unterhalt seiner Familie zu bestreiten. Seine Frau habe leicht die
Familie unterhalten kÃ¶nnen, da sie zur HÃ¤lfte EigentÃ¼merin des VermÃ¶gens
gewesen sei. Zudem habe sie in einem Ladenraum einen Fabrikdirektverkauf fÃ¼r
ein anderes Unternehmen betrieben, wofÃ¼r sie an dem Nettogewinn beteiligt
gewesen sei. SchlieÃ�lich habe sie alle Aufgaben im Haushalt erledigt. Sofern sie
Zuwendungen von ihrem Vater erhalten und diese fÃ¼r die Familie verwendet
habe, seien diese nicht als Zuwendungen von Dritten fÃ¼r den Unterhalt der
Familie anzusehen; er habe von seinem Schwiegervater keine Zuwendungen
erhalten. Seine Frau sei auch fÃ¼r die Kosten der Unterbringung des Sohnes in
einem Internat in HÃ¶he von monatlich 450,- DM aufgekommen.

Der KlÃ¤ger beantragt,

das Urteil des Sozialgerichts Berlin vom 20. MÃ¤rz 2000 sowie den Bescheid der
Beklagten vom 5. Juni 1996 in Gestalt des Widerspruchsbescheides vom 23.
Dezember 1996 aufzuheben und die Beklagte zu verurteilen, ihm aus der
Versicherung der am 1981 verstorbenen M K eine Witwerrente zu gewÃ¤hren.

Die Beklagte beantragt,

die Berufung zurÃ¼ckzuweisen,
die sie fÃ¼r unbegrÃ¼ndet hÃ¤lt. Auch wenn unstrittig sei, dass die verstorbene
Ehefrau des KlÃ¤gers zum Unterhalt der Familie beigetragen habe, ergebe sich bei
der gebotenen wirtschaftlichen Betrachtungsweise nicht, dass sie den
(wirtschaftlichen) Unterhalt der Familie Ã¼berwiegend bestritten habe.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Kinder des KlÃ¤gers H-G K
und C E im Wege der Rechtshilfe durch das Sozialgericht Stuttgart. Beide haben
ausgesagt, dass im Haushalt drei Kraftfahrzeuge vorhanden gewesen seien. Im
Ã�brigen haben sie im Wesentlichen erklÃ¤rt, Ã¼ber die Einkommens- und
VermÃ¶gensverhÃ¤ltnisse ihrer Eltern zu dieser Zeit nichts zu wissen. Wegen der
Einzelheiten ihrer Aussagen wird auf die Niederschrift des Sozialgerichts Stuttgart
vom 14. MÃ¤rz 2001 verwiesen.

Im Ã�brigen wird wegen der Einzelheiten des Sachverhalts und des Vorbringens der
Beteiligten auf die zwischen ihnen gewechselten SchriftsÃ¤tze nebst Anlagen, die
Auskunft des Finanzamts L vom 9. Dezember 1997 sowie die von der Beklagten
vorgelegte, die verstorbene Versicherte betreffende Einheitsakte verwiesen.

Beide Beteiligte haben erklÃ¤rt, dass sie mit einer Entscheidung durch Urteil ohne
mÃ¼ndliche Verhandlung einverstanden seien.
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EntscheidungsgrÃ¼nde:

Der Senat kann ohne mÃ¼ndliche Verhandlung durch Urteil entscheiden, nachdem
beide Beteiligte ihr EinverstÃ¤ndnis damit erklÃ¤rt haben (Â§ 124 Abs. 2 i.V.m. Â§
153 Abs. 1 des Sozialgerichtsgesetzes [SGG]).

Die statthafte (Â§Â§ 143, 144 Abs. 1 SGG) und fristgerecht schriftlich beim
Landessozialgericht eingelegte (Â§ 151 Abs. 1 SGG; BSG, Urteil vom 6. Oktober
1977 â�� 9 RV 22/77 -, SozR 1500 Â§ 151 Nr. 4 bzw. Â§ 66 Abs. 2 Satz 1 SGG) und
damit insgesamt zulÃ¤ssige Berufung ist unbegrÃ¼ndet. Das Sozialgericht hat die
zulÃ¤ssige, insbesondere fristgerecht erhobene (Â§ 87 Abs. 1 Satz 2 SGG) Klage zu
Recht abgewiesen, da sie unbegrÃ¼ndet ist.

Der KlÃ¤ger hat keinen Anspruch auf GewÃ¤hrung einer Witwerrente aus der
Versicherung seiner verstorbenen Ehefrau M. Nach (dem gemÃ¤Ã� Â§ 300 Abs. 1
SGB VI hier anzuwendenden) Â§ 303 Satz 1 SGB VI besteht, wenn â�� wie hier â��
eine Versicherte vor dem 1. Januar 1986 gestorben ist, Anspruch auf eine
Witwerrente unter den sonstigen Voraussetzungen des geltenden Rechts nur, wenn
die Verstorbene den Unterhalt ihrer Familie im letzten wirtschaftlichen
Dauerzustand vor dem Tode Ã¼berwiegend bestritten hat. Diese Vorschrift fÃ¼hrt
die frÃ¼her in Â§ 43 des Angestelltenversicherungsgesetzes (AVG) in der am 31.
Dezember 1985 geltenden Fassung und in Art. 2 Â§ 18 a des
Angestelltenversicherungs-Neuregelungsgesetzes (AnVNG) enthaltene Regelung
fort.

Der Senat kann offen lassen, ob als â��letzter wirtschaftlicher Dauerzustand vor
dem Todeâ�� nicht die Zeit ab der Erkrankung der verstorbenen Versicherten ab
MÃ¤rz 1981 oder â�� falls dieser Zeitraum aus BilligkeitserwÃ¤gungen nicht zu
berÃ¼cksichtigen sein sollte (dazu etwa BSG, Urteil vom 24. April 1980 â�� 1 RA
3/79 -, SozR 2200 Â§ 1266 Nr. 15 m.w.Nw.) â�� die Zeit ab Januar 1981, in der die
verstorbene Versicherte augenscheinlich eine BeschÃ¤ftigung im Unternehmen des
KlÃ¤gers nicht mehr ausgeÃ¼bt hat (jedenfalls sind fÃ¼r sie BeitrÃ¤ge zur
Rentenversicherung ab Januar 1981 nicht mehr gezahlt worden) zu betrachten ist.
Selbst wenn zugunsten des KlÃ¤gers anzunehmen sein sollte, dass der letzte
wirtschaftliche Dauerzustand vor dem Tode seiner Ehefrau von deren
ErwerbstÃ¤tigkeit bestimmt wurde und dementsprechend das letzte Jahr vor ihrer
Erkrankung bzw. der (mÃ¶glicherweise krankheitsbedingten) Aufgabe ihrer
ErwerbstÃ¤tigkeit als reprÃ¤sentativ und maÃ�geblich anzusehen ist, lieÃ�e sich
der geltend gemachte Anspruch nicht begrÃ¼nden. In keinem Fall lÃ¤sst sich â��
auch unter BerÃ¼cksichtigung der vom Senat durchgefÃ¼hrten Beweiserhebung
â�� mit der gebotenen, allen vernÃ¼nftigen Zweifeln Schweigen gebietenden
Sicherheit feststellen, dass die verstorbene Ehefrau in diesem Zeitraum den
Unterhalt der Familie Ã¼berwiegend bestritten hat.

Dabei kann â�� ebenfalls zugunsten des KlÃ¤gers â�� unterstellt werden, dass ihr
ein einem Arbeitsentgelt von 750,- DM monatlich (brutto) entsprechendes
Nettoentgelt tatsÃ¤chlich zur freien VerfÃ¼gung ausgezahlt wurde und sie diese
Mittel fÃ¼r den Unterhalt der Familie verwendet hat. Zu berÃ¼cksichtigen ist ferner
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der Wert ihrer Hausarbeit, wobei fÃ¼r eine GanztagsbeschÃ¤ftigung (hier kÃ¶nnte
freilich mit RÃ¼cksicht auf ihre BeschÃ¤ftigung im Unternehmen des KlÃ¤gers nur
eine TeilzeitbeschÃ¤ftigung im Haushalt in Betracht zu ziehen sein) ein jÃ¤hrliches
Einkommen in HÃ¶he von 21.732,- DM (entsprechend dem durchschnittlichen
Bruttojahresarbeitsentgelt einer HaushÃ¤lterin nach der Leistungsgruppe 4 der
Anlage 1 B i.V.m. der Anlage 11 zu Â§ 22 des Fremdrentengesetzes [FRG]; zur
ZulÃ¤ssigkeit dieser Bewertung BSG, Urteil vom 21. Februar 1980 â�� 4 RJ 97/78 -, 
SozR 2200 Â§ 1266 Nr. 13) zugrunde zu legen ist. Danach wÃ¤re im fÃ¼r den
KlÃ¤ger gÃ¼nstigsten Fall von einem Unterhaltsbeitrag seiner verstorbenen
Ehefrau auf der Grundlage eines monatlichen Bruttoeinkommens in HÃ¶he von (750
+ 1.811 =) 2.561,- DM auszugehen. Anhaltspunkte dafÃ¼r, dass seine verstorbene
Ehefrau daneben â�� wie vom KlÃ¤ger im Berufungsverfahren erstmals behauptet
â�� noch weiteres Einkommen, insbesondere aus einer selbstÃ¤ndigen TÃ¤tigkeit
(â��Fabrikverkaufâ��) erzielt hÃ¤tte, bestehen nicht, zumal sie nach Angaben des
KlÃ¤gers nur am (Netto-)Gewinn beteiligt gewesen sein soll. In den vom KlÃ¤ger
Ã¼berreichten SteuererklÃ¤rungen sind jedenfalls auch fÃ¼r das Jahr 1980
derartige EinkÃ¼nfte nicht angegeben. Auch die auf Ersuchen des Senats im Wege
der Rechtshilfe vernommenen Kinder des KlÃ¤gers haben dazu keine Angaben
machen kÃ¶nnen. Zudem hat der KlÃ¤ger nichts zur HÃ¶he dieser angeblich von
seiner Frau erzielten EinkÃ¼nfte mitgeteilt, geschweige denn diese auf irgendeine
Weise belegt. Dass die Ehefrau zur HÃ¤lfte MiteigentÃ¼merin des GrundstÃ¼cks
war, ist unerheblich, da weder vorgetragen noch ersichtlich ist, dass sie daraus
EinkÃ¼nfte erzielt und zum Unterhalt der Familie verwendet hÃ¤tte.

Danach ist aber abwegig anzunehmen, die verstorbene Ehefrau des KlÃ¤gers
hÃ¤tte mit den ihr zur VerfÃ¼gung stehenden Mitteln den Unterhalt der Familie
Ã¼berwiegend bestritten oder auch nur bestreiten kÃ¶nnen, zumal die
BareinkÃ¼nfte lediglich 750,- DM betrugen. Allein fÃ¼r den Unterhalt des Sohnes
waren â�� nach den eigenen Angaben des KlÃ¤gers â�� monatlich 450,- DM
aufzuwenden. Hinzu kamen die Aufwendungen fÃ¼r den Unterhalt der Ã¼brigen
Familienmitglieder (Lebensmittel, KÃ¶rperpflege, Bekleidung), fÃ¼r den Unterhalt
und die Wartung mehrerer Kraftfahrzeuge sowie fÃ¼r das (nach dem
Wertgutachten vom 5. MÃ¤rz 1983) â��gut ausgestattete Wohn-GeschÃ¤ftshausâ��
mit groÃ�er Wohn-GeschÃ¤ftsflÃ¤che und einer schÃ¶n angelegten GartenflÃ¤che.
Es liegt deshalb nahe, dass der Unterhalt der Familie Ã¼berwiegend durch den
KlÃ¤ger bestritten wurde. Dabei ist vÃ¶llig unerheblich, ob gegenÃ¼ber dem
Finanzamt Verluste aus selbstÃ¤ndiger TÃ¤tigkeit geltend gemacht wurden.
MaÃ�geblich ist allein, in welchem Umfang der KlÃ¤ger tatsÃ¤chlich, nÃ¤mlich
mittels â�� ggf. auch unter ErhÃ¶hung von Verlusten getÃ¤tigter â��
Privatentnahmen (â��Unternehmerlohnâ��) aus seinem Gewerbebetrieb zum
Familienunterhalt beigetragen hat. TatsÃ¤chlich lÃ¤sst aber die vom KlÃ¤ger beim
Sozialgericht eingereichte betriebswirtschaftliche Auswertung zum 31. Dezember
1981 derartige Privatentnahmen in HÃ¶he von mehr als 80.000,- DM â�� das
entspricht einem Monatsbetrag von mehr als 6.000,- DM â�� erkennen, was der
KlÃ¤ger auch nicht in Abrede stellt. Selbst wenn â�� wiederum zu seinen Gunsten
â�� zu unterstellen sein sollte, dass er â�� wie er behauptet â�� 1981
Privatentnahmen vornehmen musste, um u.a. die Kosten der Bestattung zu tragen,
lÃ¤sst sich daraus nicht schlieÃ�en, dass er 1980 seinem Gewerbebetrieb keine
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Mittel in zumindest derselben HÃ¶he zu privaten Zwecken entnommen und diese
fÃ¼r den Unterhalt seiner Familie verwendet hat. Dann hÃ¤tte aber er â�� bei
weitem â�� zum Unterhalt der Familie Ã¼berwiegend beigetragen. Zwar lÃ¤sst sich
dies nicht feststellen. Das ist aber auch nicht erforderlich. Zur BegrÃ¼ndung des
vom KlÃ¤ger erhobenen Anspruchs ist vielmehr umgekehrt der Nachweis notwendig
, dass seine verstorbene Ehefrau Ã¼berwiegend den Unterhalt der Familie
bestritten hat. Dies lÃ¤sst sich allerdings auch nach der Vernehmung der beiden
Kinder des KlÃ¤gers im Wege der Rechtshilfe durch das Sozialgericht Stuttgart nicht
feststellen; sie konnten zu den Einkommens- und VermÃ¶gensverhÃ¤ltnissen ihrer
Eltern zu jener Zeit nichts NÃ¤heres bekunden. Es muss danach letztlich ungeklÃ¤rt
bleiben, ob bzw. inwieweit die verstorbene Versicherte zum Unterhalt der Familie
beigetragen hat. Weitere MÃ¶glichkeiten der AufklÃ¤rung sind nicht ersichtlich und
auch vom KlÃ¤ger nicht aufgezeigt worden. Diese UnaufklÃ¤rbarkeit geht â��
worauf bereits das Sozialgericht zu Recht hingewiesen hat â�� zulasten des
KlÃ¤gers und nicht etwa â�� wie er zu meinen scheint â�� zulasten der Beklagten.
Denn die Folgen der Beweislosigkeit einer Tatsache muss derjenige tragen, der
daraus Rechte herzuleiten sucht (BSG, Urteil vom 24. Oktober 1957 â�� 10 RV
945/55 -, BSGE 6, 70 [72 f.]). Das ist vorliegend der KlÃ¤ger, weil er aus dem
Ã¼berwiegenden Bestreiten des Unterhalts der Familie durch seine verstorbene
Ehefrau einen Anspruch auf Witwerrente ableiten will.

Die Kostenentscheidung beruht auf Â§ 193 SGG.

Die Voraussetzungen fÃ¼r die Zulassung der Revision (Â§ 160 Abs. 2 SGG) sind
nicht erfÃ¼llt.

Erstellt am: 13.08.2003

Zuletzt verändert am: 22.12.2024
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